
Ziele

Holzbau Deutschland verfolgt mit seinem 
„Leitfaden zur Anerkennung von Bildungs-
stätten im Zimmererhandwerk“ nachstehen-
de Ziele:

	� Die Initiative soll die Qualität in der Fort- 
und Weiterbildung im Zimmererhandwerk 
in Deutschland steigern. 

	� Die Initiative soll eine bessere Transparenz 
in die Lehrgangsangebote und eine bessere 
Vergleichbarkeit von Bildungsstätten schaf-
fen.

	� Die Initiative soll die teilnehmenden Bil-
dungsstätten durch ein Anerkennungsver-
fahren darin unterstützen, Optimierungs-
potenziale in ihrer gesamten Institution 
zu erkennen, um damit einen Prozess der 
kontinuierlichen Verbesserung einzuleiten, 
umzusetzen und transparent zu machen.

 
	� Die Initiative soll Lehrgangsinteressenten 

und potentiellen Arbeitgebern der Absol-
venten die Möglichkeit bieten, sich über 
die Positionierung, Kompetenz, Leistungs-
fähigkeit und Qualität der Bildungsstätte 
fundiert informieren zu können. 

Holzbau Deutschland wird die von ihm aner-
kannten Bildungsstätten im Internet bekannt 
geben und im Rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit in geeigneter Weise hervorheben (z.B. 
Informationsstand auf der Dach und Holz, 
Presseartikel in Fachzeitschriften).

Teilnahmevoraussetzungen

Das Angebot der Anerkennung von Bildungs-
stätten durch Holzbau Deutschland richtet 
sich an alle Bildungsstätten, die Vorberei-
tungslehrgänge im Rahmen der Offensive 
Aufstiegsqualifizierung anbieten.

Anforderungen und Anerkennung

Die Anforderungen an die Bildungseinrich-
tungen legt Holzbau Deutschland als unab-
hängiger Fachverband eigenständig fest. Die 
Anforderungen werden in seinem Ausschuss 
für Berufsbildung erarbeitet und von der 
Fachversammlung in Form dieses Leitfadens 
verabschiedet.

Das von Holzbau Deutschland erarbeitete 
Anerkennungsverfahren unterscheidet sich 
von anderen Systemen, wie z. B. eine Zertifi-
zierung nach ISO 9000 ff, AZWV oder EFQM, 
da es die besonderen Verhältnisse in Bil-

dungseinrichtungen des Zimmererhandwerks 
berücksichtigt.

Das Anforderungsprofil für die Anerkennung 
wird in Form eines Fragenkatalogs definiert. 
Zu jeder Frage gibt es bis zu fünf mögliche 
Antworten, aus denen die Entwicklungsstufe 
der befragten Institution hervorgeht.

Auf der Basis des Grundsatzes des „European 
Foundation for Quality Management“ (EFQM) 
werden die Bildungsstätten unter Zugrunde-
legung von neun Kriterien zertifiziert (Grafik 1). 

Die Kriterien eins bis fünf behandeln Angebo-
te der Bildungsstätte und deren Umsetzung. 
Es sind die sogenannten „Befähiger-Kriterien“.

Die Kriterien sechs bis neun bewerten die er-
zielten Ergebnisse der Bildungsstätte. Es sind 
die sogenannten „Ergebnis-Kriterien“.

Auf der Basis eines 100-Punkte-Schlüssels 
wird jedes Kriterium bewertet. Hieraus wird 

Befähiger Kriterien Ergebnis Kriterien

1. Führung 6. Kundenbezogene Ergebnisse

2. Politik und Strategie 7. Mitarbeiterbezogene Ergebnisse

3. Mitarbeiter 8. Gesellschaftsbezogene Ergebnisse

4. Partnerschaft und Ressourcen 9. Schlüsselergebnisse

5. Prozesse

Grafik 1: Auf der Basis des Grundsatzes des „European Foundation for Quality Management“ (EFQM) werden die  
Bildungsstätten unter Zugrundelegung von neun Kriterien zertifiziert.
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für die Befähiger- und die Ergebnis-Kriterien 
jeweils eine Note gebildet. Für eine Anerken-
nung muss eine Bildungsstätte jeweils min-
destens die Note 2 (81 Punkte) in der Summe 
der 5 Befähiger-Kriterien und in der Summe 
der 4 Ergebnis-Kriterien erreichen.

Für die Anerkennung einer Bildungseinrich-
tung durch Holzbau Deutschland sind neben 
diesen Anforderung die folgenden Kernanfor-
derungen gesondert nachzuweisen:

	�E inhaltung des von Holzbau Deutschland 
herausgegebenen bundeseinheitlichen 
Rahmenlehrplans zur Vorbereitung auf die 
Meisterprüfung im Zimmererhandwerk für 
die Teile 1 und 2, nach Inhalt und Stunden-
umfang.

	�N utzung der Aufgabensammlung für Prü-
fungen, insbesondere die Meisterprüfung 
Siehe: Holzbau Deutschland – Offensive 
Aufstiegsqualifizierung, „Aufgabensamm-
lung für die Meisterprüfung im Zimmerer-
handwerk“.  
Anmerkung: Von der Bildungsstätte wird 
erwartet, dass diesbezüglich mit dem zu-
ständigen Prüfungsausschuss gesprochen 
wird um die Anwendung der Aufgaben-
sammlung zu gewährleisten.

	� Die Bildungseinrichtung verpflichtet sich 
Lehrgänge entsprechend der Offensive 
Aufstiegsqualifizierung, unter Berück-
sichtigung der geforderten einschlägigen 
Berufspraxis, anzubieten. 

Anerkennungsverfahren und  
Überwachung

Als unabhängige Anerkennungsstelle steht 
die Zertifizierung Bau e. V. mit der Anerken-
nung und regelmäßigen Überwachung der 
teilnehmenden Bildungsstätten zur Verfü-
gung. 

Nach Erstprüfung und Anerkennung erfolgt 
die Überwachung alle 3 Jahre. Eine Zwischen-
prüfung ist nach 1½ Jahren durchzuführen. 

Unterliegt eine Bildungsstätte bereits einer 
Überwachung durch eine akkreditierte Zerti-
fizierungsstelle hinsichtlich einer anerkann-
ten Systemzertifizierung (ISO 9001, AZWV, 
EFQM), besteht die Möglichkeit, den oben 
genannten Fragenkatalog in das System zu 
integrieren, innerhalb der Audits der fremdü-
berwachenden Stelle unter Einhaltung der 
oben angegebenen Fristen prüfen zu lassen 
und das dokumentierte Ergebnis der Zer-
tifizierung Bau e. V. vorzulegen. Die Zertifi-
zierung Bau e. V. überprüft das Ergebnis auf 

Übereinstimmung mit den oben genannten 
Kriterien sowie den Kernanforderungen. Die 
Bildungsstätte ist in diesem Fall verpflichtet, 
der Zertifizierung Bau e. V. auf Anfrage gege-
benenfalls weitere Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen. 

Verfahren

Antrag der Bildungsstätte an Holzbau 1.	
Deutschland.

Weiterleitung des Antrags an die 2.	
Zertifizierung Bau e. V. durch Holzbau 
Deutschland.

Kontaktaufnahme der Zertifizierung 3.	
Bau e. V. mit der Bildungsstätte.

Terminabsprache und Beauftragung der 4.	
Zertifizierung Bau e. V. durch die Bil-
dungsstätte.

Durchführung der Erstprüfung durch die 5.	
Zertifizierung Bau e. V.

Mitteilung der Zertifizierung Bau e. V. 6.	
über das Ergebnis der Erstprüfung an 
Holzbau Deutschland und die Bildungs-
stätte.

Ausstellung der Anerkennungsurkunde 7.	
durch Holzbau Deutschland bei Erfül-
lung der Anforderungen.

Aufnahme der Bildungsstätte in die Liste 8.	
der von Holzbau Deutschland anerkann-
ten Bildungsstätten und Veröffentli-
chung im Internet. 

Veröffentlichung der Ergebnisse des Au-9.	
dits auf einer Internetseite von Holzbau 
Deutschland.

Laufende Überwachung durch die Zer-10.	
tifizierung Bau e. V. analog der Erstprü-
fung

Alle oben genannten Dokumente und weitere 
Informationen zur Offensive Aufstiegsqua-
lifikation, stehen auf der Internetseite zum 
Download bereit (www.holzbau deutschland.
de/holzbau_deutschland/handlungsfelder/
Berufsbildung). Unter anderen finden Sie:

•	 �Gesamtkonzept zur Offensive Auf-
stiegsfortbildung

•	 �Leitfaden zur Anerkennung von Bil-
dungsstätten im Zimmererhandwerk

•	 �Antragsformular an Holzbau Deutsch-
land

•	 Auftrag an die Zertifizierung Bau e. V.

•	 Anforderungsprofil: Fragenkatalog
•	 �Antrag auf Erteilung eines Zugangs 

zur Infoline von Holzbau Deutschland

Vergabe von Registriernummern

Die Registriernummern dienen in der Daten-
bank der Zertifizierung Bau e. V. der Identi-
fikation der Bildungsstätte und müssen auf 
den Urkunden eingedruckt sein. 

Die teilnehmenden Bildungsstätten erhal-
ten von Holzbau Deutschland die Anerken-
nungsurkunde ausgehändigt und bekommen 
weitere Unterlagen, gegebenenfalls auch in 
elektronischer Form, die sie für ihre Internet-
darstellung nutzen können.

Kosten

Holzbau Deutschland stellt für seine Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Aner-
kennung der Bildungsstätten keine Kosten in 
Rechnung.

Kostenpflichtig sind ausschließlich die durch 
die Zertifizierung Bau e. V. durchgeführte 
Erstprüfung sowie die regelmäßigen Überwa-
chungen.

Für die Erstprüfung, die im Abstand von 3 
Jahren erforderliche Überwachung und die 
nach 1,5 Jahren durchzuführende Zwischen-
prüfung werden seitens der Zertifizierung 
Bau e.V. jeweils pauschal 1.500,00 Euro be-
rechnet (zuzüglich Mehrwertsteuer, Reisekos-
ten und Spesen des Auditors).

Sollten bei den Prüfungen Abweichungen 
festgestellt werden, die seitens der Zertifizie-
rung Bau e. V. zusätzliche Maßnahmen (z. B. 
erneute Überwachung, Dokumentenprüfung 
usw.) erfordern, werden diese nach tatsäch-
lichem Aufwand abgerechnet (Tagessatz / 
Auditor  900,00 Euro).

Kann die Prüfung in eine bestehende Zertifi-
zierung integriert werden, wird nach Prüfung 
der eingereichten Unterlagen eine Pauschale 
in Höhe von 900,00 Euro berechnet. Die 
vorgenannten Kostensätze gelten zunächst 
bis zum 31.12.2014.
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